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An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n , 1 .. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Brandstätter und Genossen vom 
14.März 1972, Nr.315/J, betreffend erhöhter Absetzbetrag für 
Ärzte gemäß §18 AbSo4 EStG, beehre ich mich mitzuteilen~ 

Der Absetzbetrag gemäß § 18 Abso4 EStG 1967, der zur Berücksich­
tigungder üblicherweise nicht belegbaren Betriebsausgaben von 
Angehörigen der freien Berufe vorgesehen ist (vgl. 148 der Beila­
gen zu denstenographischen Protokollen des NatoRates, XIIoGP)~ 
beträgt allgemein 5 VoR. der Einnahmen aus freier Berufstätig­
keit,höchstens jedoch 10,,000 S jährlich .. Der Absetzbetrag er-

· höht sich bei freiberuflich tätigen Ärzten auf 10 voH. der Ein­
nahmen, höchstens jedoch auf 20.000 S jährlicho Der Grund dafür, 
daß dieser Absetzbetrag für freiberuflich tätige Ärzte vom Gesetz­

geber höher angesetzt wurde als bei den übrigen freiberuflich Er­
werbstätigen, liegt in den Besonderheiten der ärztlichen Tätig-

• 
keit, insbesondere in der Verpflichtung zur Berufsausübung in be­

stimmten Fällen (§§ 6 ff Ärztegesetz, vgl. auch Seite 1308 des 
stenographischen Protokolles über die 20.Sitzung des Nat"Rates, 
XII.GP). Bei diesen Besonderheiten der ärztlichen Berufsausübung 
tritt das ,den somtigen selbständigen Einkunftsarten eigentümliche 

Gewinnstreben gegenüber der Berufsverpflichtung bisweilen stark 

in den Hintergrund. Ein Arzt wird nämlich in bestimmten Fällen 
· auch ungeachtet der ihm hiebei erwachsenden Kosten seinen Beruf 

· ausüben müssen, wobei ihm höhere, üblicherweise nicht· belegbare 
Betriebsausgaben erwachsen können als den Angehörigen anderer 

freier Berufe. Unter diesem Blickrlinkel kann meines Erachtens die 
vorliegende Begünstigung der freiberuflich tätigen Ärzte als sach­
lich gerechtfertigt und damit verfassungskonform angesehen werden .. 

· Es erscheint aber äußerst fraglich, ob diese sachliche Abgrenzung 

./ " 
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auch dann noch gegeben ist, wenn andere Berufsgruppen (z. 
B. die der Tierärzte) in die Sonderregelung miteinbezogen 
werden, ohne daß die vorgenannten Besonderheiten auch für 
diese Berufsgruppen zutreffeno 
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